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Abs. 2f) sowie Nr. 40170 für den ärztlichen Be-
reitschaftsdienst gem. § 1 Abs. 8c)

• Pauschalerstattung für suprapubische 
Katheter

• Sozialpsychiatrie-Vereinbarung 
• AIDS-Vereinbarung
• Onkologie-Vereinbarung
• Vereinbarung über die Durchführung und Ab-

rechnung ambulant durchgeführter netzhaut-
und glaskörperchirurgischer Eingriffe (vitreo-
retinale Chirurgie) bis 31.12.2009 mit der
Maßgabe, dass die Vertragspartner über die
Fortführung für Anschlusszeiträume noch ver-
handeln.

Dadurch ergibt sich das RLV-Vergütungsvolumen im
fachärztlichen Versorgungsbereich.

c) Versorgungsbereichswechsel
Die RLV-Vergütungsvolumen sind bei einem Versor-
gungsbereichswechsel durch einen Vertragsarzt da-
hingehend anzupassen, dass die Berücksichtigung des
Wechsels quartalsweise stattfindet und die Bereini-
gung auf der Basis des Honorarbescheides des Vorjah-
resquartals des wechselnden Vertragsarztes durchge-
führt wird.

d) Bereinigungen der Gesamtvergütungen
Soweit im Zusammenhang mit Verträgen nach den 
§§ 63 ff., 73 b, 73 c und 140 ff. SGB V Bereinigungen
der Gesamtvergütungen erfolgen, sind diese in der
entsprechenden Höhe auf die beteiligten Versorgungs-
bereiche zu beziehen.

XII. In Anlage B4 Schritt 4 wird zu Beginn das Wort „Für“ ge-
strichen und nach dem ersten Unterabsatz folgender Text
eingefügt: „Zur Berechnung des arztgruppenspezifischen
Fallwertes wird die Anzahl der kurativ-ambulanten Arzt-
fälle der Arztgruppe des Vorjahresquartals (FZAG) ermit-
telt. Das RLVAG wird dividiert durch die FZAG und ergibt
den arztgruppenspezifischen Fallwert (FWAG).“

Düsseldorf, den 10.09.2009

Kassenärztliche AOK Rheinland/Hamburg
Vereinigung Nordrhein Die Gesundheitskasse
gez. Dr. Leonhard Hansen gez. Cornelia Prüfer-Storcks
Vorsitzender des Vorstandes Mitglied des Vorstandes

BKK Landesverband NRW IKK Nordrhein
gez. Jörg Hoffmann gez. Dr. Brigitte Wutschel-Monka
Vorsitzender des Vorstandes Vorsitzende des Vorstandes

Landwirtschaftliche Krankenkasse Knappschaft
gez. Heimo-Jürgen Döge gez. Dr. Georg Greve
Hauptgeschäftsführer Erster Direktor

Verband der Ersatzkassen e. V. 
gez. Andreas Hustadt
Leiter der Landesvertretung NRW
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Vertreterversammlung der KV Nordrhein

Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung
Nordrhein tritt am 21.11.2009 zu ihrer 20. Sitzung in der 
13. Wahlperiode zusammen. Die Sitzung beginnt um 10:00 c. t.
im großen Sitzungssaal des Hauses der Ärzteschaft, Terstee-
genstraße 9 in Düsseldorf. Die Sitzung ist öffentlich.

Auslegung der Bilanz des Jahres 2008 
sowie des Haushaltsplanes für das 
Geschäftsjahr 2010

Entsprechend des Beschlusses der Vertreterversammlung
vom 10.06.1961 liegen bei den Kreisstellen der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Nordrhein in der Zeit vom
26.10.2009 bis 20.11.2009 (während der Dienstzeiten)
die Bilanz des Jahres 2008 sowie der Haushaltsplan für
das Geschäftsjahr 2010 der zuständigen Bezirksstelle
und der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein zur 
Einsichtnahme für die Mitglieder der Kreisstelle aus.


